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STREIT 3 / 98 

(vgl. Dilling/Mombouer/Schmidt, ICD-10, 2. Aufl., 
1993, S. 169 f.). Hier kann dahingestellt bleiben, ob 
diese langjährigen Störungen nur „bei wenigen Pati­
enten" auftreten, wie es in F.43.1 heißt. Ausreichend 
ist, daß nach dieser Klassifikation ein Verlauf, wie er 
von Dr. Tr. bei der Klägerin angenommen worden ist, 
beschrieben wird. Diese Einordnung läßt das beklag­
te Land im Anschluß an die Stellungnahme des Dr. 
F. außer Betracht. Es wird lediglich F.62.0 - andau­
ernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembela­
stung- zitiert, ohne zu beachten, daß Ausgangspunkt 
F.43.1 ist, dort wird erst auf F.62.0 als Folge verwie­
sen. 

Zu Unrecht meint das beklagte Land unter Hin­
weis auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 
26.1.1994 (9 RVg 3/93 in NZA 1994, 525 f.), dem 
Sachverständigen Dr. T r. sei deshalb nicht zu folgen, 
weil es sich bei dessen Auffassung um eine Einzel­
meinung handele, so daß dem Gutachten kein aus­
reichender Beweiswert zukomme. Das ist schon des­
halb nicht verständlich, weil Dr. Tr. sich - wie 
dargelegt - bei seiner Beurteilung im Rahmen der 
ICD-10 bewege, seine Ausführungen also der inter­
nationalen Klassifikation psychischer Störungen 
entspricht. Schon aus diesem Grunde kann es sich 
nicht um eine Einzelmeinung handeln. Ferner ist im 
Vorangehenden dargelegt, daß die Ansicht des Dr. 
Tr. übereinstimmt mit zahlreichen wissenschaftli­
chen Veröffentlichungen über Folgen von Verge­
waltigungen, die von Frau S. zusammengetragen 
und zitiert sowie oben noch ergänzt worden sind. 
Und letztlich läßt das beklagte Land unberücksich­
tigt, daß der im Verwaltungsverfahren gehörte Sach­
verständige M. zu derselben Kausalitätsbeurteilung 
gekommen ist wie Dr. Tr., letzterer also auch schon 
deshalb keine „Einzel" -Meinung vertritt. Und schon 
vor der Gutachtenerstellung durch Herrn M. hatte 
der Versorgungsamtsarzt Dr. E. die Kausalität aus­
drücklich auch nach 44 Jahren noch als möglich 
bezeichnet (Bl. 28 R der Verwaltungsakte). Der 
Senat läßt hier unerörtert, ob die Einschätzung des 
Dr. E., ,,auch heute werde von bestimmter Seite 
noch eine Geringschätzung und Verniedlichung der 
Problematik vorgenommen", im weiteren Verfahren 
eine Bestätigung gefunden hat. 

An der Richtigkeit der Beurteilung des Sozialge­
richts und des Dr. Tr., daß die bei der Klägerin 
vorhandene psychische Störung mit einer MdE von 
50 % einzuschätzen ist, hat der Senat keinen Zweifel. 
Sie entspricht den Anhaltspunkten für die ärztliche 
Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht, 
1983, S. 48. Nach den von Herrn M. und Dr. Tr. 
erhobenen Befunden und gestellten Diagnosen han­
delt es sich bei der Klägerin bereits um eine schwere 
abnorme Persönlichkeitsentwicklung (MdE 50 bis 
100 %). 

Urteil 
Landgericht Bonn, An. 34 GG, §§ 839, 
823 BGB 
Schadensersatzanspruch für 
Zwangsarbeiterin - Voraussetzungen für 
das Bestehen eines individuellen 
Amtshaftungsanspruches auf Vergütung 
für geleistete Zwangsarbeit 

LG Bonn, Ure. v. 5.11.1997-10134/92 

Aus dem Sachverhalt: 
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Die Klägerinnen und der Kläger machen mir der vorliegen­
den Klage Zahlungsansprüche wegen geleisteter Zwangsarbeit 
geltend, zu der sie in der Zeit zwischen September 1943 und dem 
18.1.1945 herangewgen worden sind. 

Als Angehörige des jüdischen Volkes wurden sie von den 
Nationalsozialisten verfolgt und im Zuge dieser Verfolgung in das 
Konzentrationslager Auschwitz eingeliefert. Von dort wurden sie 
auf Anordnung der SS der Firma W KG als Arbeitskräfte zur 
Verfügung gesrellr, die in einem nahegelegenen Werk Artillerie­
zünder, Granaten und Munition herstellte. 

Die Klägerinnen und der Kläger mußten an sechs Tagen in 
der Woche in zwei Schichten jeweils 12 Stunden arbeiten. Eine 
Enrlohnung erhielten sie hierfür nicht. Die Unterbringung und 
Verpflegung war völlig unzureichend und erfolgte unter men­
schenunwürdigen Bedingungen. 

Im einzelnen dauerte die Verpflichtung zur Zwangsarbeit bei 
den Klägerinnen zu 1), 2), 9), 10), 11), 14) und 17) 68 Wochen, 
bei den Klägerinnen zu 3), 5), 6), 7) und 13) 63 Wochen, bei der 
Klägerin zu 19) 55 Wochen, bei den Klägerinnen zu 20) bis 22) 
53 Wochen und bei dem Kläger zu 15) 32 Wochen, sowie bei der 
Klägerin zu 18) 29 Wochen, den Klägerinnen zu 8), 12) und 16) 
28 Wochen und bei der Klägerin zu 4) 27 Wochen. 

Aus den Gründen: 
Die Klage der Klägerin zu 19) ist zum Teil begrün­

det, die Klagen der Kläger zu 1) bis 18) sowie 20) bis 
22) sind hingegen unbegründet. 

A. Anspruch der Klägerin zu 19) 

1. 
Die Klägerin zu 19) hat gegen die Beklagte dem 

Grunde nach einen Anspruch auf Vergütung für 
geleistete Zwangsarbeit aus dem Gesichtspunkt der 
Arntshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG 
wegen einer durch das Deutsche Reich begangenen 
unerlaubten Handlung i.S. des Deliktsrechts gemäß 
§ 823 Abs. 1 BGB. 

1. 
Das Deutsche Reich hat die Klägerin zu 19) durch 

ihre Zwangsverpflichtung zur Arbeit sowohl in ihrem 
durch § 823 BGB geschützten Persönlichkeitsrecht 
in schwerwiegender Weise verletzt, als auch in ihrem 
Recht auf Freiheit beschränkt. 

Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes liegt 
immer dann vor, wenn das Recht eines einzelnen auf 
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